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Öffentliches Verfahrensverzeichnis 
 
 
Gemäß § 4g BDSG hat der Beauftragte für den Datenschutz auf Antrag Jedermann in 
geeigneter Weise die in § 4e BDSG festgelegten Angaben verfügbar zu machen. Dieser 
Verpflichtung kommen wir hier unmittelbar nach und verzichten damit auf den 
individuellen Antrag Ihrerseits. 
 
 
1. Verantwortliche Stelle: 
 
GS1 Germany GmbH 
 
Amtsgericht Köln 
Handelsregisternummer HRB 6276 
USt.-ID: DE 122775856 
GLN 40 00001 00000 5 
 
 
2. Geschäftsführung: 
 
Jörg Pretzel 
 
Aufsichtsratsvorsitzender/-stellvertreter: 
Zygmund Mierdorf / Dr. Heinz Müller 
 
Gesellschafter der GS1 Germany: 
EuroHandelsinstitut, Köln 
Markenverband, Berlin 
 
Leiter Informationstechnologie: 
Thomas Happel 
 
 
3. Anschrift der verantwortlichen Stelle: 
 
GS1 Germany GmbH 
Maarweg 133 
50825 Köln 
 
Tel.: 0221 94714-0 
Fax: 0221 94714-990 
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4. Zweckbestimmung der Datenerhebung, Datenverarbei tung und Datennutzung: 
 
GS1 Germany hilft Unternehmen aller Branchen dabei, moderne Kommunikations- und 

Prozess-Standards in der Praxis anzuwenden und damit die Effizienz ihrer 

Geschäftsabläufe zu verbessern. Unter anderem ist das Unternehmen in Deutschland für 

das weltweit überschneidungsfreie Artikelidentsystem GTIN zuständig – die Grundlage 

des Barcodes. Darüber hinaus fördert GS1 Germany die Anwendung neuer 

Technologien zur vollautomatischen Identifikation von Objekten (EPC/RFID) und bietet 

Lösungen für mehr Kundenorientierung (ECR – Efficient Consumer Response).  

Das privatwirtschaftlich organisierte Unternehmen mit Sitz in Köln gehört zum 

internationalen Netzwerk „Global Standards One“ (GS1) und ist die zweitgrößte von 

mehr als 100 GS1-Länderorganisationen. Paritätische Gesellschafter von GS1 Germany 

sind der Markenverband und das EHI Retail Institute. 

 
Die wesendlichen Produktgruppen und Hauptzweck sind : 
• Vergabe und Verwaltung (GLN) 
• Vergabe und Verwaltung NVE (SSCC) 
• Vergabe und Verwaltung EPC-Global (RFID) 
 
Nebenzwecke in welchen personenbezogene Daten verar beitet werden sind: 
Die Personal-, Lieferantenverwaltung und Interessentenbetreuung mit 
Marketingaktionen. Im Einzelnen gehört hierzu: Auftragsabwicklung, Kundenbetreuung, 
Finanzbuchhaltung, Lohnbuchhaltung, Bestellwesen mit Liefererantenverwaltung, 
Gewinnung von Neukunden,  Vertriebssteuerung, Terminverwaltung,  
Dienstleistungsbetreuung von Kunden u. a. mit Vorortbetreuung und Telefonsupport. 
 
Die Datenerhebung, Datenverarbeitung und Datennutzung erfolgt zur Ausübung der 
oben genannten Zwecke. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
5. Beschreibung der betroffenen Personengruppen und  der diesbezüglichen 
Daten oder Datenkategorien 
 
• Kunden:  Adressdaten, Kontaktpersonen, einschl. Telefon-, Fax- und E-Mail-Daten, 
Bankverbindungen) 
 
• Interessenten/Nichtkunden:  (Adressdaten, Kontaktpersonen, Interessengebiete, 
Angebotsdaten) 
 
• Lieferanten/ Dienstleister:  (Adressdaten; Kontaktkoordinaten; Bankverbindungen, 
  Vertragsdaten; Terminverwaltungsdaten; Abrechnungs- und Leistungsdaten); 
  Kontaktpersonen zu vorgenannten Gruppen. 
 
• Mitarbeiter/ Auszubildende/Praktikanten/Ruheständler/frühere Mit arbeiter und 
Unterhaltsberechtigte:  Vertrags-, Stamm- und Abrechnungsdaten (Angaben zu Privat- und 
Geschäftsadresse, Tätigkeitsbereich, Gehaltszahlungen, Lohnsteuerdaten, 
Bankverbindungsdaten, dem Mitarbeiter anvertrauten Vermögensgegenstände);  
Daten zur Personalverwaltung und steuerung; Arbeitszeiterfassungsdaten sowie 
Zugangskontrolldaten;Terminverwaltungsdaten 
 
• Bewerber:  Im Wesentlichen Bewerbungsdaten, Angaben zum beruflichen Werdegang, 
zur Ausbildung und Qualifikationen, Adress- und Kontaktdaten 
 
sofern diese zur Erfüllung der unter Ziffer 4 genannten Zwecke erforderlich sind. 

       
6. Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die  Daten mitgeteilt werden 
können  
 
Alle Mitarbeiter, die hausintern mit der Erfüllung unter der Zweckbestimmung genannten 
Aufgabe direkt ermächtigt sind. Öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften erhalten, z.B.  Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden, Bundesanstalt 
für Arbeit, Kreditinstitute soweit sie mit dem Zahlungsverkehr beauftragt sind. GS1 
Germany arbeitet mit einem externen Steuerberater für das Rechnungswesen, die 
Lohn&Gehaltsbuchhaltung, die Jahresabschlüsse und die Steuererklärungen 
zusammen, der einen Teil seiner Datenverarbeitung als Auftragsdatenverarbeitung bei 
der DATEV e.G. verarbeiten läßt. 
 
7. Regelfristen für die Löschung der Daten 
 
Der Gesetzgeber hat vielfältige Aufbewahrungspflichten und Fristen erlassen. Nach 
Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht. Sofern 
Daten hiervon nicht berührt sind, werden diese gelöscht, wenn die unter 4. genannten 
Zwecke wegfallen. 

8. Geplante Datenübermittlung in Drittstaaten  

Eine Datenübermittlung ist nicht geplant und kann generell ausgeschlossen werden. 


